
 
 

Musikschule der Stadt Bad Radkersburg (615520)  
für elementare, mittlere u. höhere Musikerziehung mit Öffentlichkeitsrecht 

 

 

Pfarrgasse 10, A-8490 Bad Radkersburg 

T: +43 (0) 3476/3550-330 

musikschule@badradkersburg.at 

www.musikschule-badradkersburg.at 

Schulordnung: 

1. Die Musikschule übernimmt mit Eintritt des Schülers / der Schülerin die Gewähr für die Erteilung eines 
geregelten und zeitgemäßen Unterrichtes nach einem festen Lehrplan in den vorgesehenen 
Unterrichtszeiten.  
2. Die Anmeldung zur Aufnahme in die Musikschule hat bei der von der Schulleitung jährlich 
durchzuführenden Schüler/inneneinschreibung zu erfolgen. Durch die Anmeldung wird kein 
Rechtsanspruch auf eine tatsächliche Aufnahme begründet. Die Entscheidung über die Aufnahme obliegt 
dem/der Schulleiter/in.  
3. Die Aufnahme in die Musikschule erfolgt jeweils für ein Schuljahr. Bei der Aufnahme hat der/die 
Schüler/in bzw. dessen/deren Erziehungsberechtigte(r) durch Unterschrift die Bestimmungen dieser 
Schulordnung verbindlich zur Kenntnis zu nehmen.  
4. Die Unterrichtszeiten für die einzelnen Haupt-  und Ergänzungsfächer werden von den Lehrer/innen nach 
Zustimmung durch die Schulleitung festgesetzt.  
5. Die festgelegten Unterrichtsstunden sind regelmäßig und pünktlich zu besuchen. Unterrichtsstunden, 
welche von den Schüler/innen nicht besucht werden, werden grundsätzlich nicht nachgegeben.  
6. Ist aus triftigen, in der Person des Schülers / der Schülerin oder dessen/deren Erziehungsberechtigten 
gelegenen Gründen eine längere Unterbrechung des Unterrichts erforderlich, so ist vom Schüler / von der 
Schülerin bzw. dessen/deren Erziehungsberechtigten rechtzeitig schriftlich um Beurlaubung anzusuchen. 
Die Entscheidung über das Ansuchen obliegt der Schulleitung.  
7. Der/die Schüler/in hat durch sein/ihr  Verhalten und seine/ihre Mitarbeit im Unterricht sowie in den 
Veranstaltungen der Schule die Unterrichtsarbeit zu fördern und sich in der Gemeinschaft der Klasse und 
der Schule hilfsbereit, verständnisvoll und höflich zu verhalten.  
8. Ungebührliches Benehmen, insbesondere das Herumlaufen auf Stiegen und Gängen, Lärmen im 
Schulgebäude und dessen unmittelbarer Umgebung, sowie Rauchen und der Genuss alkoholischer 
Getränke sind verboten.  
9. Jede Beschädigung von Schuleinrichtungen oder von aus der Schule entliehenen Instrumenten und 
Archivalien geht zu Lasten des betreffenden Schülers / der betreffenden Schülerin bzw. dessen/deren 
Erziehungsberechtigten.  
10. Ergänzend zu dieser Schulordnung kann vom Schulleiter / der Schulleiterin im Einvernehmen mit dem 
Schulerhalter eine schulautonome Hausordnung erlassen werden. 

Mit meiner Unterschrift nehme ich die Bestimmungen für „Musikschulen in Steiermark“ und der 

Schulordnung verbindlich zur Kenntnis und bestätige die Richtigkeit meiner Angaben. Ich erkläre mich 

einverstanden, dass der Musikunterricht in begründeten Fällen bei einvernehmlicher Vereinbarung bis auf 

Widerruf auch an schulfreien Werktagen stattfinden darf, bzw. die Mitwirkung an Schulprojekten und 

schulbezogenen Veranstaltungen (Proben, Konzerte, Workshops, Ensembles etc.) auch an schulfreien 

Tagen (Ferien, Sonntage, Feiertage) erfolgen kann. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des 

Unterrichts oder bei Veranstaltungen erstellte Fotos, Audio- und Videoaufnahmen aus dem Schulleben für 

Publikationen der Musikschule Bad Radkersburg (Broschüren, Webseite, Presseartikel etc.) jederzeit und 

ohne Anspruch auf eine finanzielle Abgeltung verwendet werden können. Der Schulkostenbeitrag ist ein 

Jahresbeitrag und wird in zwei Teilbeträgen verrechnet. Eine Abmeldung während des Schuljahres ist nur 

in schriftlicher Form unter Angabe eines triftigen Grundes (Krankheit, Wohnortwechsel…) möglich. 

Anmerkung: Zu wenig Eigenmotivation ist kein triftiger Grund! 

 
 

…………………………………………………………… .…………………………………………………………….. 
Ort, Datum Unterschrift (des Erziehungsberechtigen) 


